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Sitzung vom 10. September 2019

BESCHLUSS NR.  370 /  O1.02.10

Bundesfeier
Leistungskontrakt 2020-2023
Kreditbewilligung

Ausgangslage
Der Verein Uster Tourismus hat die Stadt Uster seit 2005 im Bereich Tourismus und Vereine 
unterstützt. Am 21. März 2018 kündigte der Verein Uster Tourismus den Leistungskontrakt mit der 
Stadt Uster brieflich per Ende 2018. Grund dafür waren die seit Jahren fehlenden Freiwilligen für 
die Mitarbeit im Vorstand. An der Generalversammlung wurde beschlossen, den Verkehrsverein 
Uster «Uster Tourismus» per 31. Dezember 2018 aufzulösen. Nach Rücksprache mit verschiedenen 
Abteilungen der Stadt Uster wurden die bisherigen Aufgaben des Vereins Uster Tourismus verteilt 
(siehe SRB Nr. 470/2018).
Die Durchführung und Organisation der Bundesfeier wurde der Leistungsgruppe 
Öffentlichkeitsarbeit zugeteilt, mit der Option, den Anlass an einen Quartierverein zu delegieren. Da 
der Anlass im Stadtpark stattfindet, wurde der Quartierverein Kirchuster angefragt. Am 11. April 
2019 erfolgte ein Übergabetreffen – mit Beteiligten aus dem Verein Uster Tourismus, dem 
Quartierverein Kirchuster und der Leistungsgruppe Öffentlichkeitsarbeit.
Im Sinne einer reibungslosen Übergabe führt der Verein Uster Tourismus die Bundesfeier 2019 
noch ein letztes Mal durch, wie er dies bereits Ende 2018 versprochen hat. Ab 2020 soll der Anlass 
neu unter der Federführung des Quartiervereins Kirchuster stehen. Dies erfordert einen neuen 
Leistungskontrakt, in dem die Leistungen und Gegenleistungen zwischen der Stadt Uster und dem 
Quartierverein Kirchuster verbindlich definiert sind. Er wird befristet für die Dauer von vier Jahren 
mit der Option auf Verlängerung ausgestellt. Der jährliche finanzielle Beitrag durch die Stadt Uster 
wird wie in den Vorjahren 10 000 Franken betragen.
Gemäss den «Leitlinien Kommunikation» führt die Stadt Uster regelmässig öffentliche Anlässe 
durch, um den persönlichen Dialog und die Direktkommunikation mit der Bevölkerung zu pflegen. 
Innerhalb des Leistungsauftrags 2020-2023 entspricht die Bundesfeier den Zielen Z01 und Z03 der 
LG Öffentlichkeitsarbeit. Aus Sicht der LG Öffentlichkeitsarbeit steht es Uster als drittgrösster Stadt 
im Kanton Zürich durchaus an, eine eigene Bundesfeier durchzuführen. Ein solcher Anlass stärkt 
nicht nur den Dialog zwischen lokalen Politikern und der Bevölkerung, sondern ermöglicht der Stadt 
Uster auch, am Nationalfeiertag als Gastgeberin für politische Würdenträger mit Rang und Namen 
in Erscheinung zu treten.

Kreditbewilligung

Vorhaben Leistungskontrakt Bundesfeier

Kostenstelle oder Projekt-Nummer 10100

Kreditbetrag einmalig1 Fr. 40'000.- 

Kreditbetrag wiederkehrend2

Zuständig Stadtrat

1 Bei Bereichen mit Vorsteuerabzugsmöglichkeit exkl. MWST; bei Bereichen ohne inkl. MWST
2 dito
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Artikel Gemeindeordnung3 Art 37 c

Ausgabe im Voranschlag enthalten4 Ja

Beanspruchung Kreditkompetenz Stadtrat --

Arbeitsvergabe

Vorhaben Leistungskontrakt Bundesfeier

Arbeitsgattung Dienstleistung

Verfahrensart Freihändiges Verfahren

Schwellenwert Fr. 75'000.- 

Begründung Ausnahme 
Freihändige Vergabe --

Vergabesumme5 Fr. 40'000.-

Firma und Ort Quartierverein Kirchuster

Datum Offerte 31.07.2019

Der Stadtrat beschliesst:

1. Für die Organisation und Durchführung der Bundesfeier wird ein einmaliger Kredit von   
40 000 Fr. für die Jahre 2020 bis 2023 bewilligt.

2. Der Auftrag für die Organisation und Durchführung der Bundesfeier der Jahre 2020 bis 
2023 wird im freihändigen Verfahren für 40 000 Franken dem Quartierverein Kirchuster 
vergeben.

3. Dem Leistungskontrakt wird zugestimmt. Für seine Umsetzung und Überprüfung ist die LG 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

4. Mitteilung als Protokollauszug an
 Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle
 Stadtpräsidentin, Barbara Thalmann
 Abteilungsleiter Präsidiales, Christian Zwinggi
 Abteilungsleiter Sicherheit, Jörg Ganster
 Quartierverein Kirchuster durch Leistungsgruppe Öffentlichkeitsarbeit

3 Allenfalls gebundene Ausgabe gemäss § 121 Gemeindegesetz
4 Inklusive Nachtragskredite
5 Inklusive Mehrwertsteuer
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